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Schuldverhältnis

im weiteren Sinne im engeren Sinne

Rechtsverhältnis zwischen min. zwei 
Personen, kraft dessen der Schuldner 
dem Gläubiger zur Leistung und/oder 

Rücksicht verpflichtet ist.

Recht auf eine Leistung (§ 241 I 1 BGB) 
= einzelner Anspruch (§ 194 I BGB)



Schuld und Haftung

Schuld

mit unbeschränkter 
Vermögenshaftung ohne Haftungmit beschränkter 

Vermögenshaftung
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Ich merke mir

• Unter einem Schuldverhältnis i.w.S. versteht man ein Rechtsverhältnis zwischen mindestens zwei 
Personen, kraft dessen wenigstens eine (der Schuldner) gegenüber der anderen (dem Gläubiger) 
zur Leistung (§ 241 I BGB) und/oder zur Rücksicht (§ 241 II BGB) verpflichtet ist.

• Als Schuldverhältnis i.e.S. bezeichnet man das Recht auf eine Leistung (§ 241 I 1 BGB), also den 
einzelnen schuldrechtlichen Anspruch (vgl. § 194 I BGB).

• Gegenstand der Haftung ist

- grundsätzlich das gesamte Vermögen des Schuldners (unbeschränkte Vermögenshaftung) und

- ausnahmsweise nur ein Teil seines Vermögens (beschränkte Vermögenshaftung);

- in seltenen Fällen kennt das Gesetz auch eine Schuld ohne Haftung. 
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